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Goldener Handschlag
Ein Szenario, wie es in Unternehmen 
häufig vorkommt: Die Geschäftslei-
tung hat gerade gewechselt, Rationa-
lisierungen und Einsparmaßnahmen 
werden angekündigt, es ist geplant, 
Stellen abzubauen. Nach Möglich-
keit sollen dabei aber Kündigungen 
vermieden werden, man sucht nach 
sozialverträglichen Lösungen. Eine 
Sozialplanpflicht besteht zwar nicht, 
aber dennoch möchte man den Be-
troffenen für ihre geleisteten Dienste 
eine Abfindung zukommen lassen. 
Seitens der Betroffenen besteht zu-
nächst grundsätzliche Bereitschaft, 
den Vorschlag eines Aufhebungs-
vertrags anzunehmen. Doch schnell 
werden erste Bedenken laut: Droht 
da nicht möglicherweise eine Sperr-
frist seitens der Bundesagentur für 
Arbeit, wenn ein Aufhebungsvertrag 
abgeschlossen wird? Und wird eine 
Abfindung nicht anschließend auf 
das Arbeitslosengeld angerechnet? 
Rechtlicher Beratungsbedarf auf bei-
den Seiten entsteht, langwierige Ver-
handlungen mit Mitarbeitern wer-
den geführt, auch über Anwälte; eine 
schnelle einfache Trennung scheint 
in weite Ferne zu rücken. Hätte man 
doch einfach gekündigt...

Regelung der Sperrzeit

Tatsächlich schreibt das Gesetz in 
§ �44 SGB III vor, dass die Bundes-
agentur für Arbeit bei dem Bezug 

von Arbeitslosengeld eine Sperrzeit 
von bis zu �2 Wochen verhängen 
kann, wenn ein Arbeitnehmer etwa 
durch vertragswidriges Verhalten, 
welches eine fristlose Kündigung 
nach sich zieht, oder eben auch 
durch Unterzeichnung eines Aufhe-
bungsvertrags seine Arbeitslosigkeit 
mit verursacht, ohne dass er hierfür 
einen wichtigen Grund vorweisen 
kann. Als wichtiger Grund gelten 
in diesem Zusammenhang gewich-
tige gesundheitliche Probleme oder 
auch ein Wohnortswechsel, verur-
sacht durch Eheschließung.
Die Verhängung einer Sperrzeit 
bedeutet nun, dass der maximal 
�8 Monate dauernde Bezug von 
Arbeitslosengeld I um die Dauer 
der Sperrzeit verkürzt wird – der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld ver-
ringert sich so um bis zu �2 Wochen. 
Ist dann auch noch die ordentliche 
Kündigungsfrist nicht eingehalten 
worden und wird eine Abfindung 
gezahlt, droht zusätzlich auch noch 
eine Anrechnung der Abfindung auf 
das ohnehin durch die Sperrzeit 
verringerte Arbeitslosengeld. Kein 
Wunder, dass angesichts dieser Per-
spektive die Bereitschaft zur schnel-
len einvernehmlichen Beendigung 
seitens des betroffenen Arbeitneh-
mers gering ist.

Abwickeln statt abfinden

An dieser Stelle hatten findige 
Juristen – scheinbar – die Lösung 
gefunden: Anstelle eines Aufhe-
bungsvertrages wurde nunmehr 
ein Abwicklungsvertrag geschlos-
sen. Der Arbeitgeber sprach zu-
nächst die ordentliche Kündigung 
aus und schloss anschließend mit 
dem Arbeitnehmer eine Vereinba-
rung über die mit der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses einher ge-

henden Folgen, womit in der Regel 
ein Verzicht des Arbeitnehmers auf 
die Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage und die Zahlung einer 
Abfindung des Arbeitgebers ver-
bunden war. Da das Arbeitsverhält-
nis auf diese Weise bereits durch 
die zeitlich vorgelagerte Kündigung 
des Arbeitgebers beendet worden 
war und später lediglich eine Ver-
einbarung über die Folgen getrof-
fen wurde, schien der Königsweg 
gefunden und die Gefahr einer 
Sperrzeit elegant gebannt – bis 
das Bundessozialgericht (BSG) 
in einem Urteil Ende 2003 dieser 
Praxis einen Riegel vorschob. Auf-
grund der engen zeitlichen Nähe 
zwischen Kündigung des Arbeitge-
bers und dem Abschluss des Ab-
wicklungsvertrags sowie dem Kla-
geverzicht leiste der Arbeitnehmer 
einen nicht unerheblichen Beitrag 
zu seiner Arbeitslosigkeit, der man-
gels eines wichtigen Grundes eine 
Sperrzeit zur Folge haben müsse, 
so das BSG (Urteil vom �8.�2.2003, 
Az: B �� AL 35/03 R).

Praxisferne Entscheidung

Die Richter des Bundessozialge-
richts hatten bei diesem Urteil 
jedoch nur die Buchstaben des 
Gesetzes, keineswegs aber die ar-
beitsrechtlichen Notwendigkeiten 
der Praxis im Blick. Das Urteil 
des BSG hatte ungeahnte Folgen: 
Zwar war der Abwicklungsvertrag 
zu Grabe getragen worden. Aller-
dings führte das keineswegs dazu, 
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dass nun fortan keine einvernehm-
lichen Regelungen mehr zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
getroffen wurden. Anstelle einer 
schnellen, unbürokratischen au-
ßergerichtlichen Lösung wurden 
jetzt einvernehmliche Regelungen 
umständlich und langwierig erst im 
Rahmen arbeitsgerichtlicher Kün-
digungsschutzverfahren herbeige-
führt, in denen die Einigung als 
gerichtlicher Vergleich protokolliert 
wurde. Wurde der Arbeitsagentur 
ein auf diese Weise zustande ge-
kommener gerichtlicher Vergleich 
vorgelegt, brauchte eine Sperrzeit 
nicht befürchtet zu werden. 
Bei den Arbeitsgerichten kam 
es infolgedessen – und sehr zum 
Leidwesen der Arbeitsrichter – zu 
einem massenhaften Anstieg sol-
cher Scheinverfahren, in denen bei-
de Seiten nur vermeintlich ernsthaft 
um ihr gutes Recht kämpften. In 
Wirklichkeit waren die Konditionen 
der Einigung im Vorfeld des Ge-
richtsverfahrens längst zwischen 
den Parteien abgesprochen. Der 
Prozess geriet so zu einer Ali-
biveranstaltung und die ohnehin 
schon nicht geringe Belastung der 
Arbeitsgerichte erhöhte sich nicht 
unerheblich. 
Inhaltlich unterschieden sich die-
se gerichtlichen Vergleichsverein-
barungen vom Aufhebungs- oder 
Abwicklungsvertrag nicht, sie stan-
den lediglich unter dem Vorzeichen, 
im Rahmen eines gerichtlichen 
Verfahrens und – ganz wesentlich 
– auf Vorschlag des Gerichts getrof-
fen worden zu sein. Da allerdings 
der Richter bei dem Vergleichsab-
schluss nur eine protokollierende 
Funktion hat und gegen den Willen 
der Parteien keinen Einfluss auf den 
Inhalt des Vergleichs nehmen kann, 
gibt es keine vernünftigen Gründe, 
weshalb die Einigung vor einem 
Richtertisch rechtlich anders zu be-
werten ist als eine außergerichtliche 
Einigung ohne Richter.
Das BSG sah dies anders: Nur unter 
diesen Voraussetzungen durfte die 
Bundesagentur keine Sperrzeit ver-
hängen, sofern es ihr im Einzelfall 
nicht gelang, dem Arbeitnehmer 
eben diese Vorfeldabsprache mit 
dem Arbeitgeber nachzuweisen, 

was indes kaum vorkam. Denn 
solche Absprachen waren selbstver-
ständlich unzulässig, ebenso selbst-
verständlich und häufig wurden sie 
in der Praxis durchgeführt.
Vollends zur Farce geriet die An-
gelegenheit, als der Gesetzgeber 
zur Beschleunigung der Gerichts-
verfahren die Prozessordnung än-
derte und fortan den Parteien die 
Möglichkeit einräumte, gerichtliche 
Vergleiche auf schriftlichem Wege 
abzuschließen, ohne dass eine der 
Parteien auch nur einen Fuß vor 
den Richtertisch zu setzen brauchte. 
Die Parteien stimmten sich vorher 
miteinander ab und teilten dem Ge-
richt das Ergebnis schriftlich mit, 
woraufhin das Gericht den Par-
teien schriftlich den zuvor bekannt 
gegebenen Inhalt als eigenen ge-
richtlichen Vergleichsvorschlag un-
terbreitete, dem die Parteien dann 
nur noch schriftlich zu zustimmen 
brauchten. Anschließend stellte das 
Gericht schriftlich das Zustande-
kommen eines Vergleichs mit eben 
jenem Inhalt fest.

Die Kehrtwende

Bereits Ende 2005 deutete sich in 
der Rechtsprechung des BSG in die-
ser Frage eine Änderung an. Mitte 
2006 kam es dann zu einem spekta-
kulären Kurswechsel, der in seinen 
praktischen Auswirkungen einem 
Befreiungsschlag gleichkommt 
– und Mitarbeiter, Personalchefs, 
Anwälte und Arbeitsrichter aufat-
men lässt.
Schließt ein Arbeitnehmer jetzt 
mit seinem Arbeitgeber einen 
Aufhebungsvertrag und wird da-
bei die Zahlung einer Abfindung 
vereinbart, die der Höhe nach der 
Regelabfindung, also einem hal-
ben Bruttogehalt pro Beschäfti-
gungsjahr entspricht, entfällt eine 
Sperrzeit gänzlich. Einzige Voraus-
setzung: Dem Arbeitnehmer muss 
nachweisbar eine rechtmäßige Ar-
beitgeberkündigung aus nicht ver-
haltensbedingten Gründen zum 
gleichen Zeitpunkt gedroht haben. 
Unter dem Aspekt des Zwecks der 
Sperrzeit und des durch das Grund-
gesetz vorgeschriebenen Übermaß-

verbotes ist es nach Auffassung des 
Gerichts unzulässig, „das Eigenin-
teresse des Versicherten an einer für 
ihn günstigen Gestaltung der Mo-
dalitäten der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses unberücksichtigt 
zu lassen, wenn ein Interesse der 
Versichertengemeinschaft an einem 
Abwarten der Kündigung nicht 
ersichtlich ist“. (BSG Urteil vom 
�2.07.2006, Az: B ��a AL 47/05 R). 
Mit anderen Worten: Die Annahme 
eines Aufhebungsvertragsangebots 
ist dann als wichtiger Grund aner-
kannt, wenn das Arbeitsverhältnis 
ohnehin zum gleichen Zeitpunkt 
durch eine fristgerechte und recht-
mäßige Kündigung beendet worden 
wäre.
Besonders  erfreulich: Das Gericht 
hat angedeutet, in Zukunft sogar 
noch einen Schritt weitergehen 
zu wollen. Der Senat erwägt, für 
Streitfälle ab dem 0�.0�.2004 auf 
eine ausnahmslose Prüfung der 
Rechtmäßigkeit der Arbeitgeber-
kündigung zu verzichten, wenn die 
Regelabfindungshöhe von einem 
halben Gehalt pro Beschäftigungs-
jahr nicht überschritten wird.
Das bedeutet für die Praxis: Wür-
de das Arbeitsverhältnis durch 
eine rechtmäßige fristgerechte ar-
beitgeberseitige Kündigung aus 
betriebs- oder personenbedingten 
Gründe zum gleichen Zeitpunkt 
beendet, darf der Arbeitnehmer 
einen Aufhebungsvertrag anneh-
men. Der Arbeitgeber sollte dem 
Arbeitnehmer in einem geson-
derten Schreiben bestätigen, dass 
bei Nichtannahme des Aufhebungs-
vertragsangebots anderenfalls eine 
ordentliche Kündigung aus nicht 
verhaltensbedingten Gründen zum 
gleichen Endtermin erfolgt wäre. 
Selbstverständlich kann nicht aus-
geschlossen werden, dass die Sach-
bearbeiter der örtlichen Arbeits-
agenturen diesen Kurswechsel der 
Rechtssprechung unterschiedlich 
schnell nachvollziehen oder noch 
nicht mitbekommen haben und 
deshalb gleichwohl eine Sperrzeit 
verhängen. In solchen Fällen muss 
der Arbeitnehmer dann eben frist-
gerecht Widerspruch unter Hinweis 
auf die neue Rechtsprechung des 
BSG einlegen.




